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§ 14 K-HeizG
 K-HeizG - Kärntner Heizungsanlagengesetz – K-HeizG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2024

1. (1)Das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Feuerungsanlagen, die diesem Gesetz und seinen

Durchführungsverordnungen entsprechen sowie mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, darf nicht untersagt,

beschränkt oder behindert werden.

2. (2)Das Inverkehrbringen von Feuerungsanlagen, die mit der CE-Kennzeichnnung versehen sind, und für die eine

Durchführungsmaßnahme nach § 11 vorsieht, dass keine Ökodesign-Anforderung erforderlich ist, darf nicht unter

Berufung auf Ökodesign-Anforderungen betreffend die in Anhang I, Teil 1 der Richtlinie 2009/125/EG (Ökodesign-

Richtlinie) genannten Ökodesign-Parameter untersagt, beschränkt oder behindert werden.

3. (3)Bei Messen, Ausstellungen, Vorführungen und dergleichen ist es zulässig, Feuerungsanlagen zu zeigen, die den

Bestimmungen des 3. Abschnittes dieses Gesetzes und der jeweils geltenden Durchführungsmaßnahmen nach

§ 11 nicht entsprechen, sofern deutlich sichtbar darauf hingewiesen wird, dass sie erst in Verkehr gebracht

werden dürfen, wenn die Übereinstimmung der Feuerungsanlage mit dem 3. Abschnitt dieses Gesetzes und der

jeweils geltenden Durchführungsmaßnahme nach § 11 hergestellt ist.

4. (4)(entfällt)
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